
 

 
 

 

 
LLP – Studierendenmobilität 

Ausfüllhilfe zur Annahmeerklärung 
Hochschuljahr 2009/2010 

 
Bitte füllen Sie die Annahmeerklärung am Computer aus und lassen Sie das unterschriebene Dokument 
zusammen mit der Nebenvereinbarung und dem vorläufigen Learning Agreement von Ihrem Betreuer an 
Internationale Angelegenheiten, Pfaffenwaldring 60 (IZ), 70569 Stuttgart weiterleiten. 
 

1. Angaben zur Person der/des Studierenden 

Heimatadresse: nicht Semesteradresse 

Bankverbindung: bei einer Bank in Deutschland 

Unbefristete Aufenthaltserlaubnis: Ausländische Studierende können die LLP-Förderung nur erhalten, 
wenn sie eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis haben. 

Niederlassungsrecht:
Ausländische Studierende, die den Eintrag „Niederlassungsrecht“ 
im Pass führen, können im Rahmen der LLP-Studierendenmobilität 
gefördert werden. 

2. Angaben zum Auslandsaufenthalt 

Studienniveau:

Studienniveau während des Auslandsaufenthaltes: 
F – First Cycle / Undergraduate / Bachelor / ohne Vordiplom 
(Zwischenprüfung) 
S – Second Cycle / Postgraduate / Master / mit  Vordiplom 
(Zwischenprüfung) 
T – Third Cycle / Doctorate / Promotion 
C – Short Cycle 

Abgeschlossene Studienjahre: Komplett abgeschlossene Studienjahre bei Beginn des 
Auslandsaufenthaltes 

Angestrebter Abschluss an der Heimathochschule: Bachelor, Master, Magister, Diplom etc. 

Gasthochschule:
Name und Ort der Universität sowie DAAD-Hochschulschlüssel. Ihr 
Betreuer kann Ihnen diesen sagen, sonst wird dieser von den 
Internationalen Angelegenheiten eingetragen. 

Unterrichtssprache an der Gasthochschule: Geben Sie hier an, in welcher Sprache der Großteil ihrer 
Veranstaltungen gehalten wird. 

Vorbereitender Sprachkurs: Haben Sie in Deutschland einen Sprachkurs besucht und werden 
Sie im Ausland einen besuchen? 

Diploma Supplement:

Bekommen Sie von Ihrer Gasthochschule ein Diploma 
Supplement? Fragen Sie Ihren Betreuer! Mehr Informationen 
finden Sie unter: http://ec.europa.eu/education/policies/ 
rec_qual/recognition/diploma_de.html 

Europass: Möchten Sie einen Europass beantragen? Mehr Informationen 
finden Sie unter:  http://www.europass-info.de/ 

3. Erklärung zu anderen Geldgebern (nur falls zutreffend) 
Bitte kreuzen Sie hier nur an, wenn Sie wirklich Auslandsbafög 
beantragt haben oder wirklich Stipendiat der Studienstiftung des 
dt. Volkes sind. Dies ist kein Antrag auf weitere Förderung! 


